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Ueber den Fehlerkreis beim Vorwärtseinschneiden.
Von Prof. Dr. Emil Hellebrand, Hochschule für Bodenkultur, Wien.

(Schluß).
Aendert man im vorstehenden Beispiel nur eine Größe

ab, setzt etwa s4 1, so gelangt man zu einem wesentlich
anderen Ergebnis.

Es wird

k - ^3
k*

2 ' s 8 ' 4 4 ' 8
weiter

N1==- 13^3 N, - 14 v/3, N8 - 27 v/3, N4 - 13^3

und damit

R\
ma 13 m2 14

p2 27 ' iV 2 "
p2 27 '

P+TPr -P+TP*
X>2

m2 4 m2 13
T> 3 _.

p-p.,' p +
27

Die günstigste Lösung folgt für p3 0 und nach den

Gleichungen (13) oder, da es sich jetzt bloß um ein
Einschneiden mit drei Richtungen handelt, sinngemäß nach (5)

P 2P P
Pi : P* : Pi 1 : 4 : 1 oder Pi y> P* -jj-i P4 y ;
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setzt man diese Werte oben ein, so wird

R™-
p2

¦
p« *—- p

•

^p.
womit das früher angegebene Beispiel für drei Strahlen
bestätigt ist.

Nehmen wir als allgemeinen Fall die Einschneideaufgabe
aus Jordan mit
s, 4,907 km, s« 2,035 km, s:i 2,353 km, s4 2,204 km

ai 56°, <x.2=66°, a8 128", a4=110û;
wir finden zunächst

^=-4,193, k, =-2,600, k8 1,044, k4 3,120, K -3,669,
NjSs-72,4, N,=—129,6,Ns=72,8, N4 129,9
und hiermit

m2 36,2 m2 64,8
TJ 2 __ ' T> 2 1

1 "
p2 4,193 P - 3,669 p,

' * p2 2,600 P + 3,669 p.,
'

R2 _T^ 36,4 _m2 65,0_
8 ~=

p2
'

1,044 P + 3,669 Pg
' "4

p2
'

3,120 P - 3,669 p4
Den kleinsten Wert ergäbe p, 0, nämlich

m2 8^6334
R,,Œv *

p
;

die anderen Gewichte wären aber

P-2 : Pi '¦ Pi ï.55 : 1 : — 1,73,
d. h. ein Fehlerkreis von so kleinem Halbmesser ist nicht zu
verwirklichen.

Hingegen folgt für p4 0 :

Pl : p2 : p3 48 : 10 : 14

und
m2 20,8

RS -" min 2 D
P V

übereinstimmend aus allen vier Ausdrücken.

Wie die Gleichungen (10) in allgemeiner Form und die

Beispiele im besonderen dartun, ist man imstande, jedes
Vorwärtseinschneiden aus 4 — und mehr — Strahlen auf ein
solches mit 3 Strahlen zurückzuführen. Die erhöhte Genauigkeit,

welche man von einer größeren Richtungsanzahl zu
erwarten hätte, läßt sich durch Zusammenlegung der Beobachtungsarbeit

auf 3 Strahlen auch erzielen.
Vom praktischen Standpunkt ist eine Vereinfachung der

Feldarbeit durch Entlastung einzelner Stationen von allzu vielen
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Richtungen niederer Ordnung ebenso anzustreben, wie eine

Abkürzung der Ausgleichung durch Verminderung der Anzahl
der Fehlergleichungen. Jedenfalls kann eine kleine Rechnung
oder Zeichnung vor der Feldarbeit diese wie die nachfolgende
Hausarbeit wesentlich erleichtern ; die Ergebnisse aber werden
ebenso gut, sehr häufig besser sein. Hellebrand.

Die „Anleitung für die Erstellung des Uebersichtsplanes bei

Grundbuchvermessungen" vom 27. Dezember 1919 und die zugehörigen

„Zeichenvorlagen".
Von Dipl-Ingenieur K- Schneider, Chef der Sektion für Topographie der

eidg. Landestopographie.

In der „Schweizerischen Zeitschrift für Vermessungswesen
und Kulturtechnik", Jahrgang 1922, Heft Nr. 8, veröffentlicht
der Zentralvorstand des Schweizerischen Geometervereins eine

Mitteilung, wonach das Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement, Abteilung Grundbuchamt, durch Bundesratsbeschluß

vom 7. Juli 1922 ermächtigt wird, zur Milderung der

Arbeitslosigkeit im Geometergewerbe, bestehende Uebersichtspläne

der Grundbuchvermessungen im Sinne der eidgenössischen
Anleitung vom 27. Dezember 1919 umarbeiten zu lassen. Die
aus diesen Arbeiten erwachsenden Kosten sollen aus dem
eidgenössischen Grundbuchvermessungsfonds bestritten werden.

Das Eidgenössische Grundbuchamt hat bereits Arbeiten
obiger Art an einzelne arbeitslose Grundbuchgeometer vergeben;
es dürfte deshalb aktuelles Interesse haben und von Wert sein,
in Ergänzung meiner im Jahrgang 1920 dieser Zeitschrift
veröffentlichten Ausführungen betreffend „Erstellung des

Originalübersichtsplanes bei Grundbuchvermessungen" auf einige
Bestimmungen der Anleitung und Zeichenvorlagen näher
einzutreten.

Art. 41 der Instruktion für die Vermarkung und die
Parzellarvermessung vom 10. Juni 1919 lautet:

„Der Uebersichtsplan wird in der Regel durch den die

Parzellarvermessung ausführenden Geometer, und zwar nach
der vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement
(Abteilung Grundbuchamt) zu erlassenden, besonderen Anleitung
erstellt. -
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